
 
  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Schiedsfähigkeit von Kartellrechtsstreitigkeiten wurde in den USA bereits 1985 vom Supreme 

Court anerkannt (Mitsubishi-Urteil). Die Courage-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 2001 

sowie die 2003 in der Europäischen Union neu eingeführte Kartellrechtsverordnung rückten sodann 

die Schiedsfähigkeit von Kartellrechtsstreitigkeiten auch in Europa in das Zentrum der Aufmerksam-

keit. Dennoch ist in den DACH-Staaten die Rechtsdurchsetzung vor Schiedsgerichten fast genauso 

selten, wie Verfahren vor Zivilgerichten. Trotz der geringen Anwendung des Schiedsverfahrens für 

kartellrechtliche Streitigkeiten in den DACH-Staaten sind Schiedsgerichte nicht weniger geeignet, 

über Kartellrechtsfragen zu entscheiden. Vorteile bieten u.a. die Verfahrensverkürzung, die Wahl 

der Verhandlungssprache und des Verhandlungsortes sowie die Vertraulichkeit des Verfahrens. 

Die Schiedsrichter können zudem durch die Parteien bestimmt werden und besitzen üblicherweise 

eine herausragende Expertise für das jeweilige Schiedsverfahren.  

Anlässlich des 14th CLU analysieren renommierte Expertinnen und Experten aus den DACH-Staaten 

die Schiedsgerichtsbarkeit im Kartellrecht.  
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Donnerstag, 22. Oktober 2020 
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“Schiedsgerichtsbarkeit und Kartellrecht 
in den DACH-Staaten” 



 

 

 

PROGRAMM 

 

17.00 Uhr Patrick L. Krauskopf, ZHAW|AGON Partners Legal AG  

 

17.05 Uhr Anne-Catherine Hahn, IPrime Legal AG 

Die Anwendung von in- und ausländischem Kartellrecht durch Schweizer Schiedsgerichte 

 

17.40 Uhr Florian Bien, Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Kartellrechtsdurchsetzung im Schiedsverfahren  

 

 Pause 

 

18.40 Uhr Theodor Thanner & Alexandra Ivanova, Bundeswettbewerbsbehörde Österreich 

Perspektiven und Herausforderungen aus Sicht des Wettbewerbsvollzugs 

 

19.00 Uhr Panel Diskussion mit Q&A 

 

19.30 Uhr Dinner (in der Teilnahmegebühr nicht enthalten) 

ACCL 

Die Swiss Association for Compliance and Competition Law (ACCL) organisiert regelmässige Treffen und Ver-

anstaltungen auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Wettbewerbsrechts. Kontaktieren Sie uns und 

werden Sie Mitglied: kimberley.bucher@accl.ch; www.accl.ch. 

 

CAS INTERNATIONAL COMPETITION LAW, REGULATORY AND COMPLIANCE 

Für die Weiterbildung im Bereich Wettbewerbsrecht und Compliance empfiehlt ACCL den CAS International 

Competition Law, Regulatory and Compliance. ACCL-Mitglieder profitieren von Sonderkonditionen!  

 

ANMELDUNG 

Melden Sie sich an über die Website (www.accl.ch). Kostenlose Teilnahme für ACCL-Mitglieder! 

Teilnahmegebühr CHF 150* No-Show Gebühr  
 

CHF 50* 

Akademiker/Behörden 

 

CHF 100* *Gebühren exkl. Dinner-Pauschal  

 


